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Gleiche Rechte, gleiche Pflichten - Ungleichbehandl ung von in einer Lebenspart-
nerschaft lebenden Beamten im Landesdienst beseitig en 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
in Ergänzung zu der im  Innen- und Rechtsausschusses  geführten Diskussion (vgl. u.a. 
Ziff. 2. in Umdruck 17/767) übersende ich Ihnen anliegend ein Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 28.10.2010 zum Familienzuschlag bei eingetragenen Lebenspartner-
schaften. 
Das Land Schleswig-Holstein wurde verpflichtet, an den Kläger den Familienzuschlag der 
Stufe 1 gem. § 40 Abs. 1 Nr. 1 BBesG ab dem 01.07.2009 zu zahlen. Soweit der Famili-
enzuschlag für den Zeitraum vor dem 01.07.2009 begehrt wurde, wurde die Klage abge-
wiesen. In der Urteilsbegründung wird hierzu näher ausgeführt, dass die normative Ver-
gleichbarkeit der unterschiedlichen Behandlung von Ehe und eingetragener Lebenspart-
nerschaft erst durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 07.07.2009 her-
gestellt worden sei und somit das Unionsrecht eine Gewährung des Familienzuschlags 
nach § 40 Abs. 1 Nr. 1 BBesG erst ab diesem Zeitpunkt gebiete. Ab diesem Zeitpunkt  
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unterliege auch diese Leistung dem Anwendungsbereich der Richtlinie 2000/78/EG. 
Sofern die Anspruchsvoraussetzungen bereits in der Vergangenheit vorlagen, bestehen 
vor diesem Hintergrund die Ansprüche auf rückwirkende Zahlung des Familienzuschlags 
der Stufe 1 gem. § 40 Abs. 1Nr. 1 BBesGÜFSH seit dem 01.07.2009. Bei der Berechung 
des Nachzahlungsbetrages ist auf den Familienzuschlag in der zum jeweiligen Zeitpunkt 
relevanten Höhe abzustellen. Das Finanzverwaltungsamt wurde angewiesen, die Zahlun-
gen ab dem 01.07.2009 zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufzunehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dr. Olaf Bastian 
 
 


























